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Rechtsgrundlage

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 1/12


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2023-50
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2023-s1353

Zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgabentrager und Verkehrsunternehmen im 6f-
fentlichen Personennahverkehr (OPNV) einschlieBlich des Schienenpersonennahverkehrs
(SPNV) im Zusammenhang mit der Einflhrung des Deutschlandtickets gewahrt das Land nach
MaBgabe dieser Richtlinien und den §§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) in der jeweils geltenden Fassung und
des Runderlasses des Ministeriums der Finanzen ,Verwaltungsvorschriften zur Landeshaus-
haltsordnung” vom 6. Juni 2022 (MBI. NRW. S. 445) in der jeweils geltenden Fassung Zuwen-
dungen.

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewahrung der Leistung. Die Bewilligungsbehorde ent-
scheidet aufgrund ihres pflichtgemaBen Ermessens diskriminierungsfrei im Rahmen der verflig-
baren Haushaltsmittel.

Die Richtlinien wurden auf der Grundlage des Beschlusses des Bundeskanzlers mit den Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Lander vom 6. November 2023 erstellt, dass die in
2023 und 2024 entstehende Kostenunterdeckung paritatisch von Bund und Landern bis zu einer
Gesamthohe von 6 Mrd. Euro ausgeglichen wird. Dabei soll sichergestellt werden, dass die nach
MaBgabe dieser Richtlinien ermittelten Ausgleichsbetrage in voller Hohe ausgeglichen werden
und eine mdgliche Finanzierungsliicke Uber eine moderate Anhebung des Preises des Deutsch-
landtickets und die Gewinnung weiterer Kundinnen und Kunden geschlossen wird.

Diese Richtlinien regeln den Ausgleich fur das gesamte Jahr 2024, um den Beteiligten Sicherheit
in Bezug auf die Ausgleichsparameter zu geben. Auf dieser Grundlage besteht auch eine gesi-
cherte Gesamtfinanzierung fir den Zeitraum vom 1. Januar bis mindestens zum 30. April 2024
bei einem Preis des Deutschlandtickets von 49 Euro pro Monat. Daher wird den Empfangern
empfohlen, ihre Umsetzungsregelungen vorerst bis Ende April zu befristen, da bis zu diesem
Zeitpunkt auch Klarheit Uber mogliche Preisanpassungen beim Deutschlandticket besteht.

2
Gegenstand der Forderung

Die Zuwendungen sind ein finanzieller Ausgleich an die Empfanger in Nordrhein-Westfalen, de-
ren Ausgaben in den Monaten Januar bis Dezember 2024 aufgrund der Einfihrung des Deutsch-
landtickets durch den Rickgang der Fahrgeldeinnahmen oder Ausgleichszahlungen aus allge-
meinen Vorschriften im Vergleich zum Referenzzeitraum des Jahres 2019 nicht durch Einnahmen
aus Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 geregelten und nicht die Umsetzung des Deutschland-
tickets betreffenden Ausgleichszahlungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 Uber 6ffentliche Personenverkehrs-
dienste auf Schiene und StraBe und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und
(EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABI. L 315 vom 3.12.2007, S. 1) (VO 1370) oder aus allgemeinen
Vorschriften im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der VO 1370 gedeckt werden kdnnen.
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Zuwendungsempfiangerin oder Zuwendungsempfanger

Empfanger sind

3.1

Aufgabentriger und Aufgabentrégerorganisationen des OPNV im Sinne des Gesetzes iiber den
offentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (OPNVG NRW) vom 7. Marz 1995 (GV.
NRW. S. 196) in der jeweils geltenden Fassung,

3.2

offentlich-rechtliche Korperschaften (insbesondere Zweckverbande, Anstalten 6ffentlichen
Rechts) als Sammelantragsteller fiir die Empfanger gemaB Nummer 3.1.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

Soweit die Empfanger fir Verkehrsleistungen nicht erlésverantwortlich sind, leiten sie die Zu-
wendungen an die das wirtschaftliche Risiko tragenden Verkehrsunternehmen in entsprechender
Anwendung der Nummer 5.4 und nach den Vorgaben der VO 1370 uber allgemeine Vorschriften
oder 6ffentliche Dienstleistungsauftrage oder liber andere beihilferechtlich zulassige Instrumen-
te diskriminierungsfrei weiter. Die Erldsverantwortlichen sind dabei zu verpflichten, an der bun-
desweit abgestimmten Einnahmeaufteilung fiir das Deutschlandticket teilzunehmen, die hierflr
erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmenanspriiche vollumfanglich geltend
zu machen und gegebenenfalls diese Anspruche UberschieBende Einnahmen im Rahmen der
Einnahmeaufteilung abzugeben.

5

Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

5.1

Bei der Leistung handelt es sich um eine Zuwendung gemaBR § 44 LHO im Rahmen der Projekt-
forderung.
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5.2

Bei der Finanzierungsart handelt es sich um einen vollstandigen Ausgleich in Hohe von 100 Pro-
zent der ausgleichsfahigen nicht gedeckten Ausgaben.

5.3

Die Zuwendung wird in Form einer Zuweisung bzw. eines Zuschusses gewahrt.

5.4

Die ausgleichsfahigen nicht gedeckten Ausgaben sind wie folgt zu ermitteln:

5.4.1
Fahrgeldausfalle:

Fiir jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Ubergangstarife, landesweite Tarife, Haustarif, Beférde-
rungsbedingungen DB (BBDB), Deutschlandtarif (DT)) ist die Differenz zwischen den um die je-
weiligen Tarifanpassungen auf das Jahr 2024 hochgerechneten tatsachlichen Fahrgeldeinnah-
men der Monate Januar bis Dezember 2019 und den tatsachlichen Fahrgeldeinnahmen der je-
weiligen Monate des Jahres 2024 nach MaBgabe der Nummern 5.4.1.1 und 5.4.1.2 ausgleichsfa-
hig. MaBgebend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer).

Die Verbundorganisationen haben den Empfangern die flr die Antragstellung erforderlichen Da-
ten zu liefern. Einnahmen aus dem Erhohten Beférderungsentgelt werden nicht berlcksichtigt.

5.4.11

Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar bis Dezember 2024
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums in 2019 sind die im jeweiligen Monat ver-
kauften bzw. dem Verbund gemeldeten Fahrausweise der jeweiligen Kartenart und Preisstufe
der Monate Januar bis Dezember 2019 mit den fir diese Kartenart und fir die im Giltigkeitszeit-
raum entsprechende Preisstufe im jeweiligen Zeitraum des Jahres 2024 genehmigten Preisen zu
multiplizieren. Preisanpassungen, die ab dem 1. Januar 2024 wirksam werden, sind im Wesentli-
chen gleichmaBig fir alle Kartenarten und alle Preisstufen vorzunehmen. Lassen sich in Einzel-
fallen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen oder handelt es sich um stiickzahlunab-
hangige Pauschalangebote, ist die aus der Berechnung nach Satz 1 abgeleitete durchschnittliche
prozentuale Tarifanpassung fir die Hochrechnung maBgebend. Wenn aufgrund einer grundle-
genden Anderung der Tarifstruktur, die nach dem 15. Januar 2023 wirksam wurde, ein Vergleich
zu den Tarifarten und Preisstufen des Jahres 2019 nicht moglich ist, werden die hochgerechne-
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ten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 ermittelt und Uber die
durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 2024 fortgeschrieben. Wurden die Preise flr
Tickets mit nicht deutschlandweiter Gliltigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind fur die-
se Tickets die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar
2023 zu ermitteln und Uber die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 2024 fortzu-
schreiben.

Ubersteigt in 2024 die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung gegeniiber dem mit Stand
vom 1. Oktober 2023 beantragten Tarif mit Stand vom 31. Dezember 2023 um mehr als 8 Pro-
zent, darf fur die Ermittlung der hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Kartenart in
der jeweiligen Preisstufe nur eine Steigerungsrate von 8 Prozent zu Grunde gelegt werden.

Als pauschaler Ausgleich der durch die Einfihrung des Deutschlandtickets entfallenden pro-
gnostizierten Einnahmesteigerungen aus positiven Verkehrsmengeneffekten in den Jahren 2023
und 2024 werden die nach den Satzen 1 bis 6 ermittelten Fahrgeldeinnahmen fir beide Jahre um
insgesamt 2,6 Prozent erhdht. Die nach den Satzen 1 bis 7 ermittelten hochgerechneten Fahr-
geldeinnahmen sind im Verhaltnis der Veranderung der tatsachlich erbrachten Betriebsleistun-
gen in Fahrzeug-, Wagen- bzw. Zug-Kilometern im Kalenderjahr 2024 gegenuber dem Kalender-
jahr 2019 im Gebiet des Empfangers nach Nummer 3.1 fortzuschreiben. Als Faktor der Fort-
schreibung sind dabei 30 Prozent der prozentualen Steigerung bzw. prozentualen Verminderung
der Betriebsleistungen im Gebiet des Empfangers nach Nummer 3.1 anzusetzen.

Unterschreitet die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten nach Einnahmeaufteilung im
jeweiligen Bundesland zum 31. Januar 2025 die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten
zum 30. April 2023 um mehr als 10 Prozent, sind die nach den Satzen 1 bis 9 ermittelten Fahr-
geldeinnahmen um den Uber die Bagatellgrenze von 5 Prozent hinausgehenden Prozentsatz fur
alle Empfanger im Land abzusenken.

Bei Verbundtarifen, Ubergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif sind die hoch-
gerechneten Fahrgeldeinnahmen gemaB der Einnahmeaufteilung unter Zugrundelegung des Auf-
teilungsschlissels fir das Jahr 2024 der jeweiligen Verbundorganisation zu verteilen, der ohne
die Einfihrung des Deutschlandtickets gegolten hatte.

5.4.1.2

Zur Berechnung der anzusetzenden tatsachlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis
Dezember 2024 sind die tatsachlichen Fahrgeldeinnahmen einschlieBlich der Fahrgeldeinnah-
men aus dem Deutschlandticket zu ermitteln. Fir Jobtickets und das bundesweite solidarische
Semesterticket zum Deutschlandticket sind die tatsachlichen Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, so-
weit dabei die abgestimmten bundeseinheitlichen Rabattierungen angewendet wurden. Die Vor-
nahme weiterer Absetzungen von den Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket insbeson-
dere flr die Deckung von Vertriebsaufwendungen ist nicht zulassig. Wurden die Preise fur Ti-
ckets mit nicht deutschlandweiter Giltigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind bei der
Ermittlung der tatsachlichen Fahrgeldeinnahmen fir die Berechnung des Ausgleichs fiir alle Ti-
ckets mit nicht deutschlandweiter Gltigkeit mit Ausnahme von im Solidarmodell verkauften Stu-
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dierendentickets alle verkauften Tickets mit den am 1. Januar 2023 geltenden und Uber die
durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 2024 fortgeschriebenen ggfs. den Preis des
Deutschlandtickets auch Ubersteigenden Preisen anzusetzen.

Ubersteigt in 2024 die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung der jeweiligen Kartenart in
der jeweiligen Preisstufe gegenliber dem mit Stand vom 1. Oktober 2023 beantragten Tarif mit
Stand vom 31. Dezember 2023 um mehr als 8 Prozent, kdnnen fur die Ermittlung der tatsachli-
chen Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Kartenart in der jeweiligen Preisstufe die Preise zu
Grunde gelegt werden, die bei einer Tarifanpassung von 8 Prozent zu zahlen gewesen waren.

Bei Verbundtarifen, Ubergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem
Deutschlandticket sind die so ermittelten tatsachlichen Fahrgeldeinnahmen gemaB der Einnah-
meaufteilung unter Zugrundelegung des Aufteilungsschlissels fir das Jahr 2024 der jeweiligen
Verbundorganisation sowie gemaBl der Einnahmeaufteilung fir das Deutschlandticket zu vertei-
len.

5.4.2

Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach dem Neunten Buch Sozialge-
setzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBI. | S. 3234), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 6 des Ge-
setzes vom 9. Oktober 2020 (BGBI. | S. 2075) geandert worden ist, sind die um die Tarifanpas-
sungen gemaB Nummer 5.4.1.1 hochgerechneten erstattungsfahigen Fahrgeldeinnahmen des
Zeitraumes Januar bis Dezember 2019 bzw. die nach MaBgabe der Nummer 5.4.1.2 errechneten
erstattungsfahigen Fahrgeldeinnahmen fir den Zeitraum Januar bis Dezember 2024 zu ermitteln
und fur diese die Erstattungsleistung aufgrund des fur das Jahr 2024 festgelegten oder nachge-
wiesenen Vomhundertsatzes zu berechnen. MaBgebend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnah-
men (ohne Umsatzsteuer), bei Verbundtarifen, Ubergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem
BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket gemaB der nach Nummer 5.4.1.1 fur die hochgerechne-
ten erstattungsfahigen Fahrgeldeinnahmen bzw. gemaB Nummer 5.4.1.2 fur die tatsachlichen er-
stattungsfahigen Fahrgeldeinnahmen maBgebenden Einnahmeaufteilung. Ausgleichsfahig ist die
Differenz der so errechneten Betrage fiir die jeweiligen Verkehrsleistungen.

5.4.3

In der Nummer 5.4.1 entsprechenden Weise ist die ebenfalls ausgleichsfahige Minderung ande-
rer Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften zu berechnen. Einsparungen der Emp-
fanger nach 3.1 bei Leistungen aus Allgemeinen Vorschriften sind gegenzurechnen.

5.4.4

Zur anteiligen Deckung der Umsetzungskosten des Deutschlandtickets durch entstandene Ver-
triebsmehrkosten in der Umsetzungsphase 2024 wird den Empfangern bzw. tUber diese den Ver-
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kehrsunternehmen, die - selbst oder mittelbar Uber ihre Vertriebsdienstleister - das Deutschland-
ticket vertreiben folgende Pauschale gewahrt:

Fir jedes als Chipkarte verkaufte Deutschlandticket wird pro Monat seiner Gultigkeit jeweils ein
Betrag von 1,50 Euro gewahrt. Fir jedes nicht als Chipkarte verkaufte Deutschlandticket wird pro
Monat seiner Glltigkeit jeweils ein Betrag von 1,20 Euro gewahrt.

MaBgeblich ist im ersten Schritt die tatsachlich verkaufte Zahl von Monatsstlicken Deutschland-
tickets vor Einnahmeaufteilung; ergibt sich aus dem spateren Zuscheidungsbetrag im Rahmen
der Einnahmeaufteilung rechnerisch eine andere Zahl von Tickets, so ist dies unbeachtlich.

Von der so ermittelten Ticket-Anzahl ist in einem zweiten Schritt der nachfolgende Abzug vorzu-
nehmen, um auch vor Einfihrung bereits vorhandene Vertriebskosten zu berlicksichtigen: Fur je-
des am 30. April 2023 bestehende Abonnement (Kundenzahl) wird ein Abzug von 8 Tickets als
Chipkarte vorgenommen. MaBgeblich ist dabei die Kundenzahl, die nach Nummer 5.4.4, Satze 1
bis 4 der Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 6ffentlichen Personen-
nahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Lan-
desmitteln vom 20. Marz 2023 fiur den Ausgleich 2023 ermittelt wurde. Es ist durch geeignete
vertragliche Regelungen mit den fiir den Vertrieb beauftragten Dienstleistern sicherzustellen,
dass die Pauschalen aufwandsgerecht ausgereicht werden. Fuhrt die Berechnung der Vertriebs-
pauschale zu einem negativen Betrag, ist dieser nicht als Ersparnis zu berlicksichtigen.

Nicht erstattungsfahig sind erhdhte Ausgaben fur zusatzliche Betriebsleistungen.

Weiterhin kann der Empfanger innerhalb des vom Koordinierungsrat zum Deutschlandticket fest-
gelegten Finanzrahmens die geleisteten Ausgaben fir die Einrichtung und Durchfihrung des
EAV-Clearings im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher Verkehrsunter-
nehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband Deutscher Omnibusun-
ternehmen e.V. und dem Bundesverband SchienenNahverkehr e.V., die an die NVBW GmbH ge-
leisteten Ausgaben fur die gutachterliche Begleitung des Prozesses zur Neufassung eines Ein-
nahmeaufteilungsverfahrens und an die DeutschlandMobil 2030 GmbH geleisteten Ausgaben fir
bundesweites Marketing sowie fur die Evaluation des Deutschlandtickets geltend machen.

5.4.5

Die Summe der gemaB den Nummern 5.4.1 bis 5.4.4 errechneten Minderungen ist der aus-
gleichsfahige Betrag.

5.4.6

Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet mehrerer Aufgabentrager
und kdnnen die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der Betriebsleistung im jeweiligen Ge-
biet der Aufgabentrager zugeordnet werden, sind diese auf der Grundlage der im Gebiet des je-
weiligen Aufgabentragers erbrachten Fahrzeug-, Wagen- bzw. Zug-Kilometer des Kalenderjah-
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res 2024 den Aufgabentragern zuzuordnen. Die beteiligten Aufgabentrager oder Bewilligungs-
behdrden kénnen eine abweichende Aufteilung vereinbaren.

6

Sonstige Bestimmungen

6.1

Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Zuwendungen nach Nummer 4 an Verkehrsun-
ternehmen eine Uberkompensation der aus der Einfiihrung des Deutschlandtickets resultieren-
den wirtschaftlichen Nachteile ausgeschlossen ist. Soweit die beihilferechtliche Rechtfertigung
aus der VO 1370 erfolgt, diirfen bei der Uberkompensationspriifung aus Griinden der Gleichbe-
handlung als MaBstab auch nur die Mindestanforderungen aus dem Anhang der VO 1370 zur An-
wendung kommen. Der finanzielle Nettoeffekt berechnet sich aus der Summe der (positiven
oder negativen) Auswirkungen der Erfiillung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Ver-
kehrsunternehmens zur Anerkennung und Anwendung des Deutschlandticket-Tarifs auf die Ein-
nahmen des Verkehrsunternehmens sowie auf seine Kosten (Vertriebsmehrkosten), soweit diese
als zusatzlicher Nachteil vom Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichsberechnung geltend ge-
macht werden. Im Hinblick auf die Vertriebsmehrkosten wird geprtift, ob die Voraussetzungen
der Nummer 5.4.4 vorliegen. Sonstige Kosten des Verkehrsunternehmens sind nicht Gegenstand
dieser Uberkompensationskontrolle.

6.2

Die Empfanger sind darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Angaben um subventionserhebli-
che Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt und dass Subventionsbetrug
nach dieser Vorschrift strafbar ist. Eine Doppelférderung ist ausgeschlossen.

6.3

Die Empfanger sind zu verpflichten, dass sichergestellt wird, dass die erforderlichen Daten flr
das Monitoring und die Einnahmeaufteilung gemaB der aktuell gliltigen Fassung des Beschlusses
des Koordinierungsrates fur ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnah-
men aus dem Deutschlandticket auf Basis des ,Leipziger Modellansatzes" fristgerecht an die
von der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V., der
Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und
dem Bundesverband SchienenNahverkehr e.V. gebildete EAV-Clearingstelle gemeldet werden.
Die Meldung der Deutschlandtickets an die Clearingstelle erfolgt bis zum 20. Kalendertag des
Folgemonats. Die Meldung der Verkaufe aller Gbrigen Fahrausweise erfolgt bis zum 50. Tag
nach Ende eines Monats. Die Meldung der vorlaufigen Soll-Einnahmen inkl. tariflicher Fortschrei-
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bung geman Musterrichtlinie erfolgt einmalig monatsscharf fur das gesamte Jahr 2024 bis zum
20. Februar 2024; sie sind erforderlichenfalls unverziiglich zu korrigieren oder zu aktualisieren.

6.4

Die Empfanger sind zu verpflichten, bis zum 31. Marz 2026 die tatsachlich entstandenen nicht
gedeckten Ausgaben auf der Grundlage der in Nummer 5.4 genannten Berechnungsmethode
nachzuweisen. Dieser Nachweis gilt als Schlussverwendungsnachweis. Auf Grundlage des
Schlussverwendungsnachweises setzt die Bewilligungsbehdrde die Zuwendung endgiltig fest.
Dem Nachweis sind insbesondere Bestatigungen der Verbundorganisationen tber die aufzutei-
lenden Einnahmen der Monate Januar bis Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilungen sowohl
far die nach Nummer 5.4.1.1 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als auch fir die nach Num-
mer 5.4.1.2 ermittelten tatsachlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis Dezember 2024
sowie eine Bescheinigung eines Wirtschaftsprifers Uber die Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019
und 2024 im Haustarif bzw. nach BBDB beizufligen. Weiterhin ist jeder Empfanger zu verpflich-
ten, dem Nachweis die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne der Nummer 5.4.1.1
zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Januar 2025 beizulegen. Die Bewilligungsbehdrde kann
weitere Unterlagen anfordern.

6.5

Zuwendungen, die Uber den reinen Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben nach MaBgabe der
Nummer 5.4 hinausgehen, sind vom Empfanger zurlickzufordern. In der Regel sind die zurlick-
geforderten Betréage nicht zu verzinsen, wenn sie in der gesetzten Frist erstattet werden. Sollte
sich herausstellen, dass der tatsachliche ausgleichsfahige Betrag den prognostizierten Uber-
steigt, ist eine Anpassung der gewahrten Zuwendung vorzunehmen.

6.6

Der nach diesen Richtlinien gewahrte Ausgleich kann ganz oder teilweise zurlickgefordert wer-
den, wenn der Empfanger die Auflagen nach den Nummern 6.2 bis 6.5 nicht oder nicht innerhalb
einer ihm gesetzten Frist erfiillt hat.

6.7

Die Ziffern 1.3, 1.5, 1.6, 3.2, 5.2.3, 7.2, 8.2.5, 8.6, 10.2, 1Ma der VV zu § 44 LHO, die Ziffern 1.3, 1.5,
2.2,2.4,7.2,8.2.5, 8.6, 1a der VVG zu § 44 LHO, die Ziffern 1.4, 3, 5.4, 6, 8.3.1, 8.5 der ANBest-
P sowie die Ziffern 1.2, 1.4, 5.4, 7, 9.3.1, 9.5 der ANBest-G finden keine Anwendung.
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7

Verfahren

7.1

Ein Antrag auf Gewahrung der Zuwendung ist bis zum 30. September 2024 zu stellen. Fir die
Antragstellung ist die Anlage 1 zu verwenden. Die Bewilligungsbehdrde kann verspatete Antrage
zulassen. Er hat die Berechnung bzw. Schatzung der voraussichtlichen nicht gedeckten Ausga-
ben auf der Grundlage der in Nummer 5.4 genannten Berechnungsmethode zu enthalten.

7.2

Bewilligungsbehdrde ist die Bezirksregierung, in deren Bezirk der Empfanger seinen Sitz hat.

7.3

Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisationen tUber die Minderungen gemas den Num-
mern 5.4.1 sowie weitere begriindende Unterlagen beizufiligen.

Sammelantragen von Empfangern gemaB Nummer 3.2 sind die Antrage der Empfanger geman
Nummer 3.1 beizufligen.

7.4
Flr die Bewilligung ist das Muster der Anlage 2 zu verwenden.

Der Empfanger erhalt auf Antrag bis zur Bewilligung der nach Nummer 7.1 zu beantragenden Zu-
wendung in der Regel monatliche Vorauszahlungen. Die monatlichen Vorauszahlungen werden
in Hohe von jeweils 9 Prozent der flir das Jahr 2023 vorlaufig gewahrten Zuwendung gewahrt.
Die Vorauszahlungen werden jeweils am 20. eines Monats ausgezahlt. Im Falle von Nummer 4
leiten die Empfanger die Vorauszahlungen unverziglich weiter.

Die Vorauszahlung ist nach dem Muster der Anlage 2 zu bewilligen.

7.5

Empfanger gemaB Nummer 3.2 haben die Zuwendungen an die Empfanger gemalB Nummer 3.1
weiterzuleiten und dabei sicherzustellen, dass die maBgeblichen Bestimmungen des Bewilli-
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gungsbescheides auch den Empfangern auferlegt werden. Dies schlieBt ausdricklich die Nach-
weisflihrung ein.

7.6

Die Modalitaten der Auszahlung werden im Bewilligungsbescheid naher geregelt.

7.7

Die Zustimmung zum forderunschadlichen MaBnahmenbeginn gilt als erteilt.

7.8

Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei den Empfangern und bei Dritten, an die die Mittel aus
diesen Richtlinien weitergeleitet werden, Priifungen durchzufiihren.

8
Inkrafttreten/AuBerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veroffentlichung in Kraft und am 30. Juni 2026 auBer
Kraft.

Redaktioneller Hinweis:
Die Anlagen werden nicht abgedruckt und sind im Service-Portal recht.nrw.de elektronisch ver-
flgbar.

- MBI. NRW. 2023 S. 1535

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 11/12


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2023-50

Anlagen

Anlage 1 (Anlage 1- Antrag Richtlinien Deutschlandticket 2024)
URL zur Anlage [Anlage 1 - Antrag Richtlinien Deutschlandticket 2024]

Anlage 2 (Anlage 2 - Musterbescheid Richtlinien Deutschlandticket 2024)
URL zur Anlage [Anlage 2 - Musterbescheid Richtlinien Deutschlandticket 2024]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 12/12


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/21431-40074-mbl50-10anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/21431-40075-mbl50-10anlage2.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 in Nordrhein-Westfalen (Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2024) 

	Anlagen

